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Stärkung der Teilhabe Älterer – Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter 
 - Verhältnis von ESF-Mitteln und Kofinanzierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

max. 50% ESF-Mittel Ziel 1, 4 

max. 60% ESF-Mittel 

max. 80% ESF-Mittel Ziel 2 

Ziel 3 

min. 50% Kofinanzierung 

Summe = Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

min. 40% Kofinanzierung 

min. 20% K. 

Je Ziel müssen mindestens 10% der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
aus Eigenmitteln des Antragstellers 
erbracht werden! 

min. 10% 

 
Hinweis: 
Kofinanzierung ist ein Synonym für Eigenanteil.  
Der Eigenanteil kann erbracht werden durch: 
• Eigenmittel (ganz oder teilweise) und 
• ggf. ergänzend durch Drittmittel (private Mittel Dritter, 

öffentliche Mittel Dritter) 
Inwiefern Drittmittel als öffentlich oder privat einzuordnen 
sind, hängt von der ursprünglichen Herkunft dieser Mittel ab 
(Kommune, Landkreis, Jobcenter, Privat…). 
 

Ziel 1: stärker entwickelte Region (SER) 1 = alte Bundesländer einschl. Berlin, ohne Lüneburg 
Ziel 2: Übergangsregion (ÜR) 1 = neue Bundesländer ohne Berlin/Leipzig 
Ziel 3: Übergangsregion (ÜR) 2 = Region Lüneburg 
Ziel 4: stärker entwickelte Region (SER) 2 = Region Leipzig 

Stand 

min. 10% 

min. 10% 

min. 10% 
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